
 
 
 
Öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2024 
  
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S. 490) geändert worden ist, wird Folgendes bekannt gegeben: 
 
Der nachstehend bekannt gemachte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 und ihre Anlagen 
sind gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 10.11.2023 bis zum 
22.02.2024 während der üblichen Dienststunden bei der Stadtkämmerei, Töllnerstr. 9–11, 44135 Dortmund, 
Zimmer 208, zur Einsichtnahme verfügbar. Daneben kann der Haushaltsplanentwurf 2024 auch über das offizielle 
Stadtportal unter www.dortmund.de aufgerufen werden. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner*innen oder Abgabepflichtige vom 10.11.2023 an innerhalb einer Frist von 
vierzehn Tagen bei der oben genannten Stelle Einwendungen erheben. 
 
Über die Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
Dortmund, 27.10.2023 
 

T h o m a s   W e s t p h a l 
Oberbürgermeister 

 
 
 
Haushaltssatzung der Stadt Dortmund für das Haushaltsjahr 2024 
 

– Entwurf – 
 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekannt-machung vom 14. Juli 1994 (GV. NW S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. 
S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Dortmund mit Beschluss vom ………………… folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu 
leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 

im Ergebnisplan mit 
 

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf  3.329.710.688 € 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
 

3.488.917.999 € 

im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 

 
3.268.273.184 € 

 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 

 
 

3.491.735.265 € 
  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen   
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aus der Investitionstätigkeit auf 
 

166.414.454 € 
 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 

 
447.128.532 € 

  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 
 

 
595.600.659 € 

 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 

 
91.424.500 € 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 

280.714.078 € 
 

festgesetzt. 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf        

1.330.677.185 € 
 
festgesetzt. 
 

 
§ 4 

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage 
 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 
 

159.207.311 € 
 

festgesetzt. 
 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
 

2.000.000.000 € 
 

festgesetzt.  
 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
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a)  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 325 v. H. 
 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf             610 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer auf               485 v. H. 
 
 

§ 7 
Wertgrenzen 

 
1. Die Nachtragsgrenze nach § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW wird für den Fall, dass es aufgrund eines 

Tarifabschlusses und einer Übertragung im Jahr 2024 zu einem überproportional hohen Zuführungsaufwand 
zur Pensionsrückstellung kommt, auf 150.000.000 € festgesetzt. 
 

2. Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 GO NRW gilt ein Betrag bis zur Höhe von 10.000.000 €. 
 
3. Die Wertgrenze für Investitionsmaßnahmen im Bereich Hochbau im Sinne des § 13 KomHVO NRW wird 

auf 300.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 8 
Flexible Haushaltsführung 

 

1. Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Ergebnisrechnung gemäß §§ 20 und 21 Verordnung 
über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) 

 
1.1.  Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit 
 

Nach § 20 Nr. 1 KomHVO NRW bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW werden sämtliche Aufwendungen und 
Erträge (ohne Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen) des Teilergebnisplanes einer 
Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. 

 
Sowohl die Summe der Aufwendungen als auch die Summe der Erträge ist verbindlich. 

 
Alle Aufwendungen sind innerhalb dieses Budgets deckungsfähig („uneingeschränkt deckungsfähiges 
Budget“), sofern es sich nicht um Besonderheiten gemäß Ziffer 1.2. handelt. 

 
Nach § 21 Absatz 2 KomHVO NRW können über den Haushaltsansatz hinausgehende Erträge (Mehrerträge) 
für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Für alle über- und außerplanmäßigen Mehraufwen-
dungen mit Deckung durch Mehrerträge sind Genehmigungen gemäß § 83 GO NRW erforderlich. Sind 
Erträge aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, ist die vom Zuwendungsgeber vorgegebene 
bestimmungsgemäße Verwendung innerhalb des jeweiligen Teilergebnisplanes sicherzustellen. 

 
1.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit 
 

Im Folgenden werden gemäß § 21 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW Teilbudgets definiert, deren Deckungs-
fähigkeit Besonderheiten unterliegt. 

 
Überplanmäßige Mehraufwendungen in diesen Teilbudgets können ohne förmliche Genehmigung durch 
Minderaufwendungen im „uneingeschränkt deckungsfähigen Budget“ gemäß Ziffer 1.1. gedeckt werden. 
Minderaufwendungen in den Teilbudgets können nicht ohne förmliche Genehmigung zur Deckung von 
Mehraufwendungen außerhalb dieser jeweiligen Teilbudgets herangezogen werden. 

 
 Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden: 

Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget 
zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig.   
 

 Aufwendungen und Erträge für die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden im Rahmen des 
Immobilienmanagements: 
Die vorgenannten Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem 



- 4 - 

Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu 
Mehraufwendungen. 
 

 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (ohne Personalrückstellungen und 
Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen): 
Die vorgenannten nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge werden innerhalb eines 
Teilergebnis-planes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. 
Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. 

 
Nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung der Verbindlichkeit/des Sonderpostens für erhaltene 
Ausgleichs- und Ersatzgelder berechtigen zu zahlungswirksamen Aufwendungen für Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen. Die entsprechende Auszahlungsermächtigung wird aus dem Vorjahr übertragen. 
 

 Aufwendungen für Festwerte und geringwertige Vermögensgegenstände: 
Die vorgenannten Aufwendungen werden innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget 
erklärt. Bei der Deckung von Mehraufwendungen für Festwerte durch Minderaufwendungen aus dem 
„uneingeschränkt deckungsfähigen Budget“ muss zusätzlich eine Minderauszahlung oder 
Mehreinzahlung für Investitionen bereit-gestellt werden.  

 
 Personal- und Versorgungsaufwendungen: 

Erträge aus der Auflösung von und die Zuführungsaufwendungen zu den Personalrückstellungen 
(Pensionsrückstellungen Beamte und Versorgungsempfänger, Alt- und Neuzusagen Eigenbetriebe, 
Altersteilzeitrückstellung, Rückstellung für Dienstherrenwechsel und G 131 sowie Dienstjubiläen) 
werden innerhalb eines Teilergebnis-planes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind 
untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig 
deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen. 
 
Die Personalaufwendungen im Bereich der Beamtenbezüge und Gehälter für Tarifbeschäftigte werden 
innerhalb eines Teilergebnisplanes zu einem Teilbudget zusammengefasst und sind untereinander 
deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilergebnisplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. 
 

 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29): 
Gewerbesteuermehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen. Darüber 
hinaus berechtigen hier Mehrerträge aus Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge) zu Mehraufwendungen 
bei Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. 
 

 Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A – 3W): 
Sämtliche zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Teilergebnisplanes einer 
Bezirksvertretung sind untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Maßnahmen, 
die erst im Laufe des Haushalts-jahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. Mehrerträge 
berechtigen zu Mehraufwendungen. 

 
 Kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte/ Sonderhaushalt unselbstständige Stiftungen 

(0208): 
Sämtliche Aufwendungen und Erträge der vorbezeichneten Teilbereiche (ohne Personal- und 
Versorgungsaufwendungen) sind jeweils untereinander deckungsfähig. Mehrerträge berechtigen zu 
Mehraufwendungen. 

 
1.3. Verfügungsmittel gemäß § 14 KomHVO NRW 
 

Nach § 14 KomHVO NRW dürfen die Verfügungsmittel des (Ober-)Bürgermeisters/der (Ober-)Bürger-
meisterin nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Sie sind nicht 
übertragbar.  
 
Die Höhe der Verfügungsmittel beträgt für das Haushaltsjahr 2024 10.000 €.   

 

2. Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Finanzrechnung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO 
NRW 
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2.1. Grundsätzliche Regelungen zur Deckungsfähigkeit 
 
Deckungsfähigkeit konsumtiver Auszahlungsermächtigungen im Gesamtfinanzplan (Zeilen 10 bis 15):  
Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW sind alle Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
innerhalb des Gesamtfinanzplanes gegenseitig deckungsfähig. 

 
Deckungsfähigkeit für den Bereich der Finanzierungstätigkeit im Gesamtfinanzplan (Zeilen 33 bis 36):  
Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit berechtigen zu 
Mehraus-zahlungen für Finanzierungstätigkeit.  

Deckungsfähigkeit für den Investitionsbereich (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12 der Teilfinanzpläne): 

Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW werden sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen des 
Teilfinanzplanes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Sowohl die Summe dieser 
Einzahlungen als auch die Summe dieser Auszahlungen ist verbindlich. Alle investiven 
Auszahlungsermächtigungen sind innerhalb des Budgets deckungsfähig.  

Nach § 21 Absatz 2 KomHVO NRW können über den Haushaltsansatz hinausgehende investive Einzahlungen 
(Mehreinzahlungen) für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Für alle über- und 
außerplanmäßigen Mehrauszahlungen mit Deckung durch Mehreinzahlungen sind Genehmigungen gemäß § 
83 GO NRW erforderlich. Sind Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, ist die 
vom Zuwendungsgeber vorgegebene bestimmungsgemäße Verwendung innerhalb des jeweiligen Teil-
finanzplans sicherzustellen.  

 
2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit 

 
Im Folgenden werden gemäß §§ 20 und 21 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW Teilbudgets in den 
Teilfinanzplänen definiert, deren Deckungsfähigkeit Besonderheiten unterliegt.   
 
Investitionen (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12): 

 
 Mittel der Bezirksvertretungen (Ämter 3A–3W): 

Sämtliche Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Teilfinanzplanes einer Bezirks-
vertretung sind untereinander deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit gilt auch für Investitions-
maßnahmen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres von den Bezirksvertretungen beschlossen werden. 
Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. 

 
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 15 bis 17 sowie 19 bis 21): 
 
 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29): 

Sämtliche Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Amt 29 werden innerhalb des Teilfinanz-
planes zu einem Budget zusammengefasst. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen. 

  
Nicht ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 24 bis 
25): 
 
 Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen: 

Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teil-
budgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. 
Darüber hinaus sind sie teilfinanzplanübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen 
berechtigen zu Mehrauszahlungen. 
 

 Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen  
Transfereinzahlungen und Transferauszahlungen bei mehrjähriger Rechnungsabgrenzung in den 
Bereichen  
-  Ein- und Auszahlungen für Stadterneuerungsmaßnahmen 
-  Auszahlung von Zuschüssen bei der Förderung des Eigenheim- und Mietwohnungsbaus 
werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teilbudgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb 
dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. 
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 Allgemeine Personalwirtschaft (Amt 16): 
Ein- und Auszahlungen des Amtes 16 werden innerhalb des Teilfinanzplanes zu einem Teilbudget 
zusammengefasst und sind untereinander deckungsfähig. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraus-
zahlungen.    

 

3. Sonderregelungen 

Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW 
Folgende Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans können nach Genehmigung des 
Stadtkämmerers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen der jeweiligen Projekte oder 
Maßnahmen verwendet werden: 
 
 Auszahlungsermächtigungen für Projekte und Maßnahmen des jeweiligen Teilergebnisplanes 
 Auszahlungen für Maßnahmen Ausgleich und Ersatz (Finanzposition 720004) des Teilfinanzplanes des 

Amtes 60 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen für Investitionen gemäß § 2 darf nicht überschritten werden. 
 
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können nicht zur Deckung von zahlungswirksamen Aufwen-
dungen herangezogen werden. 

 
 

§ 9 
Stellenplan 

 
1. Die Inanspruchnahme des § 8 darf nicht zu Stellenplanausweitungen führen. 

 
2. Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (kw) oder künftig umzuwandeln (ku) bezeichnet werden, 

hat das nachstehend aufgeführte Folgen: 
 

kw-Vermerk  
Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, so fällt die Stelle zu diesem 
Zeitpunkt weg. Ist kein Termin angegeben, so entfällt die Stelle, wenn die damit verbundenen Aufgaben 
erledigt sind. 

 
ku-Vermerk 
Die Umwandlung einer im Stellenplan mit einem ku-Vermerk gekennzeichneten Planstelle erfolgt bei 
Umsetzen oder Ausscheiden des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin. Die Planstelle wird dann höher oder 
niedriger bewertet. 

 
 

§ 10 
Sondervermögen gemäß § 97 GO NRW 

 
Die voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen 
und die zu leistenden Auszahlungen der in einem gesonderten Buchungskreis geführten unselbstständigen 
Stiftungen und Gemeindegliedervermögen (Interessentengesamtheiten) werden für das Haushaltsjahr 2024 wie 
folgt festgesetzt: 
 

im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 

 
578.900 € 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.130.800 € 
 
 

im Finanzplan mit 
 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 
 
 

 
578.900 € 
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dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 

 
1.189.800 € 

  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 
 

 
40.000 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Investitionstätigkeit auf 

 
3.501.200 € 

  
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 
 

 
0 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit auf 

 
0 € 

 
 
Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus bereits vorhandenen liquiden Mitteln, so dass hierfür keine 
Kreditaufnahme erforderlich ist. 
 
Die unselbstständigen Stiftungen und das Gemeindegliedervermögen werden gemäß § 97 GO NRW gesondert 
nachgewiesen. Sie sind gleichwohl Haushaltsplanbestandteil. Die Regelungen des § 8 der Haushaltssatzung zur 
flexiblen Haushaltsführung gelten damit auch für die unselbstständigen Stiftungen und das Gemeinde-
gliedervermögen. 
 


	1. Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Ergebnisrechnung gemäß §§ 20 und 21 Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW)
	2. Bildung von Budgets und Deckungsfähigkeiten in der Finanzrechnung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO NRW
	Deckungsfähigkeit für den Investitionsbereich (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12 der Teilfinanzpläne):
	Nach § 20 bzw. § 21 Absatz 1 KomHVO NRW werden sämtliche investiven Ein- und Auszahlungen des Teilfinanzplanes einer Organisationseinheit zu einem Budget zusammengefasst. Sowohl die Summe dieser Einzahlungen als auch die Summe dieser Auszahlungen ist ...
	Nach § 21 Absatz 2 KomHVO NRW können über den Haushaltsansatz hinausgehende investive Einzahlungen (Mehreinzahlungen) für entsprechende investive Mehrauszahlungen verwendet werden. Für alle über- und außerplanmäßigen Mehrauszahlungen mit Deckung durch...
	2.2. Besonderheiten zur Deckungsfähigkeit
	Im Folgenden werden gemäß §§ 20 und 21 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW Teilbudgets in den Teilfinanzplänen definiert, deren Deckungsfähigkeit Besonderheiten unterliegt.
	Investitionen (Zeilen 1 bis 5 sowie 7 bis 12):
	Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 15 bis 17 sowie 19 bis 21):
	 Allgemeine Finanzwirtschaft (Amt 29):
	Sämtliche Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Amt 29 werden innerhalb des Teilfinanz-planes zu einem Budget zusammengefasst. Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.
	Nicht ergebniswirksame Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 24 bis 25):
	 Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen:
	Umsatzsteuereinzahlungen und Vorsteuerauszahlungen werden innerhalb eines Teilfinanzplanes zu Teil-budgets zusammengefasst und sind jeweils innerhalb dieser Teilbudgets untereinander deckungsfähig. Darüber hinaus sind sie teilfinanzplanübergreifend ge...

	3. Sonderregelungen
	Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit gemäß § 20 KomHVO NRW
	Folgende Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans können nach Genehmigung des Stadtkämmerers zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen im Rahmen der jeweiligen Projekte oder Maßnahmen verwendet werden:

